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RS OGH 1997/4/3 54R130/97z
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1997

Norm

JN §1 DVIa2

ZPO §41 B1

Rechtssatz

Nicht jede privatrechtliche Vereinbarung hebt den ö7entlich-rechtlichen Charakter des Kostenersatzanspruches auf,

sondern nur eine solche, mit welcher die Abhängigkeit des Nebenanspruches vom Hauptanspruch, etwa durch

Anerkenntnis, Vergleich etc., aufgehoben wird; nur wenn dies konkret vorgebracht wird, kann der Anspruch im

ordentlichen Rechtsweg als Hauptsache geltend gemacht werden.
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